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Gewährung eines Betriebsmittelkredits nach Bedarf an den Zweckverband Breitbandver-
sorgung im Landkreis Ravensburg 
 

 

 

I. Beschlussvorschlag: 

1. Die Stadt Bad Waldsee gewährt dem Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis 

Ravensburg nach Bedarf einen Betriebsmittelkredit in Höhe von maximal 5 Mio. €, der je-

derzeit rückzahlbar ist. Solange die Stadt Bad Waldsee noch Verwahrentgelte bezahlt, wird 

der Kredit zinsfrei gewährt.  

2. Die Verwaltung wird mit der Abwicklung beauftragt und ermächtigt, im Falle des Wegfalls 

der Verwahrentgelte, einen Zinssatz festzulegen.  
 

 
II. zu beraten ist 

Über die Gewährung eines Betriebsmittelkredits nach Bedarf an den Zweckverband Breitbandver-

sorgung im Landkreis Ravensburg über maximal 5 Mio. Euro. 

 
III. zum Sachverhalt: 

Der Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg hat insbesondere die Aufgabe 

passive Infrastruktur und dazugehörige Anlagen zur Breitbandversorgung herzustellen. Die hierfür 

kurzfristigen notwendigen wirtschaftlichen Mittel kann der Zweckverband über Kassenkredite abde-

cken. Bei der Aufnahme von Kassenkrediten bei Banken fallen Zinsen an, welche die Verbandsge-

meinden über die Umlage wiederum finanzieren müssen.  

Da die Stadt Bad Waldsee über eine gute Liquidität verfügt, könnte der Zweckverband die notwen-

digen wirtschaftlichen Mittel auch über einen kurzfristigen Betriebsmittelkredit bei der Stadt Bad 

Waldsee abdecken.  

Hierbei handelt es sich rechtlich nicht um ein Kreditgeschäft i.S. von §1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 Kredit-

wesengesetz (KWG). Eine bankenrechtliche Erlaubnis nach § 32 KWG ist somit nicht erforderlich 

(vgl. GPA Mitteilung 10/2020 v. 26.11.2020). 

 

Die Stadt Bad Waldsee könnte durch die Gewährung des Betriebsmittelkredits einerseits die Umla-

gen an den Zweckverband und andererseits die Verwahrentgelte an die Banken reduzieren.  
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Sobald die Verwahrentgelte entfallen, wird die Verwaltung ermächtigt, einen Zinssatz für den Be-

triebsmittelkredit festzulegen. 

 
IV. weitere Überlegungen: 

 

 
 
Bad Waldsee, 18.05.2022 
 
gez. Ludy/Mohr 
 

 
 
Anlage(n): 
1. GPA-Mitteilung 10/2020 - "Bankgeschäfte" im kommunalen Bereich 




